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§ 1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

1. Die Leistungen müssen dem allgemeinen Stand 
der einschlägigen Wissenschaft, den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz 
der Wirtschaftlichkeit und den öffentlich-rechtlichen 
Bestimmungen entsprechen. 

2. Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auf-
tragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanten-
interessen vertreten. Auftraggeber im Sinne dieser 
Bedingungen ist die W. Markgraf GmbH & Co KG 
Bauunternehmung. 

3. Der Auftragnehmer hat seiner Tätigkeit die schriftli-
chen Anordnungen und Anregungen des Auftrag-
gebers zugrunde zu legen und etwaige Bedenken 
hiergegen dem Auftraggeber unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen; er hat seine vereinbarten Leistun-
gen vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit dem 
Auftraggeber und den anderen fachlich Beteiligten 
(vgl. § 2) abzustimmen. Der Auftragnehmer hat 
sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung 
öffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken 
entgegenstehen. Die Haftung des Auftragnehmers 
für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leis-
tungen wird durch Anerkennung oder Zustimmung 
des Auftraggebers nicht eingeschränkt. 

4. Der Auftragnehmer darf ihm übertragene Leistun-
gen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
des Auftraggebers weiter vergeben. 

 
§ 2 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auf-

tragnehmer und anderen fachlich Beteiligten 

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen 
fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und 
Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre 
Leistungen ordnungsgemäß erbringen können. 

2. Wenn während der Ausführung der Leistungen 
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auf-
tragnehmer und anderen fachlich Beteiligten 
auftreten, hat der Auftragnehmer unverzüglich 
schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers 
herbeizuführen. 

 
§ 3 Vertretung des Auftraggebers durch den Auf-
tragnehmer 

1. Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte 
und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der 
ihm übertragenen Leistungen berechtigt und ver-
pflichtet. Er hat den Auftraggeber unverzüglich ü-
ber Umstände zu unterrichten, aus denen sich An-
sprüche gegen mit der Bauausführung beauftragte 
Unternehmen ergeben können. Die Geltendma-
chung derartiger Ansprüche obliegt dem Auftrag-
geber. 

2. Finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber 
darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies gilt  

 

auch für den Abschluss, die Änderung und Ergän-
zung von Verträgen sowie für die Vereinbarung 
neuer Preise. 

3. Der Auftragnehmer darf unbeschadet des § 2 
Abs. 1 Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers 
keine Pläne aushändigen und keine Auskünfte ge-
ben, die sich auf das Vorhaben beziehen. 

 
§ 4  Herausgabeanspruch des Auftraggebers 

Die von dem Auftragnehmer zur Erfüllung dieses Ver-
trags angefertigten Unterlagen, Pläne oder Zeichnun-
gen als Transparentpausen, Aufmaße, Massenbe-
rechnungen etc. sind an den Auftraggeber herauszu-
geben; sie werden dessen Eigentum. Die dem Auf-
tragnehmer überlassenen Unterlagen sind dem Auf-
traggeber spätestens nach Erfüllung seines Auftrages 
zurückzugeben. Zurückbehaltungsrechte, die nicht auf 
diesem Vertragsverhältnis beruhen, sind ausge-
schlossen. 

 
§ 5  Urheberrecht 

1. Der Auftraggeber darf die Unterlagen für die im 
Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung 
des Auftragnehmers nutzen. Dasselbe gilt auch für 
das ausgeführte Werk. Der Auftraggeber wird den 
Auftragnehmer vor wesentlichen Änderungen eines 
nach dem Urheberrecht geschützten Werkes – 
soweit zumutbar – anhören. 

2. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentli-
chung unter Namensangabe des Auftragnehmers. 
Der Auftragnehmer bedarf zur Veröffentlichung der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftrag-
gebers. 

 
§ 6  Zahlungen 

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Ab-
schlagszahlungen in Höhe der nachgewiesenen Leis-
tungen einschließlich Umsatzsteuer gewährt. 
 
 
§ 7  Kündigung 

1. Auftraggeber und Auftragnehmer können den Ver-
trag nur aus wichtigem Grund kündigen. Einer 
Kündigungsfrist bedarf es nicht. 

2. Wird aus einem Grund gekündigt, den der Auftrag-
geber zu vertreten hat, erhält der Auftragnehmer 
für die ihm übertragenen Leistungen die vereinbar-
te Vergütung unter Abzug der ersparten Aufwen-
dungen; diese werden auf 40% Honorar für die 
noch nicht erbrachten Leistungen festgelegt. 

3. Hat der Auftragnehmer den Kündigungsgrund zu 
vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemäß 
erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachge-
wiesenen Leistungen zu vergüten und die für diese 
nachweisbar entstandenen notwendigen Neben- 
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kosten zu erstatten. Der Schadensersatzanspruch 
des Auftraggebers bleibt unberührt. 

4. Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsver-
hältnisses bleiben die Ansprüche der Vertragspar-
teien aus den §§ 4–6 unberührt. 

 
§ 8  Haftung und Verjährung 

1. Mängel- und Schadensersatzansprüche des Auf-
traggebers richten sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften, soweit nachfolgend nichts anderes ver-
einbart ist. 

2. Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaf-
ten Verstoßes gegen die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik oder sonstiger schuldhafter 
Verletzung seiner Vertragspflichten, so hat er den 
Schaden an der baulichen Anlage und die vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verursachten anderen 
Schäden in voller Höhe zu ersetzen. Im Übrigen 
haftet er bis zur Höhe der im Vertrag vereinbarten 
Deckungssummen der Haftpflichtversicherung; der 
für den Schaden an der baulichen Anlage zu leis-
tende Ersatzbetrag wird auf den für sonstige Schä-
den zu leistenden Ersatz angerechnet. 

3. Im Falle seiner Inanspruchnahme kann der Auf-
tragnehmer verlangen, dass er an der Beseitigung 
des Schadens beteiligt wird. 

4. Die Ansprüche des Auftraggebers aus diesem 
Vertrag verjähren in fünf Jahren. Die Verjährung 
beginnt mit der Erfüllung der letzten nach dem Ver-
trag zu erbringenden Leistung, spätestens jedoch 
bei Übergabe der baulichen Anlage an den Nutzer. 
Für Leistungen, die nach der Übergabe noch zu 
erbringen sind, beginnt die Verjährung mit der Er-
füllung der letzten Leistung. Für Schadensersatz-
ansprüche wegen positiver Vertragsverletzung gel-
ten die gesetzlichen Vorschriften über die Verjäh-
rung. 

 
§ 9  Haftpflichtversicherung 

1. Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflicht 
nachweisen. Er hat zu gewährleisten, dass zur De-
ckung eines Schadens aus dem Vertrag Versiche-
rungsschutz in Höhe der im Vertrag genannten De-
ckungssumme besteht. Bei Arbeitsgemeinschaften 
muss Versicherungsschutz für alle Mitglieder be-
stehen. 

2. Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des 
Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leis-
tungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann 
Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des 
Versicherungsschutzes abhängig machen. 

3. Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftli-
chen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit De-
ckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht. 

 

 
§ 10  Erfüllungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragneh-
mers ist die Baustelle, soweit diese Leistungen dort 
zu erbringen sind, im übrigen der Sitz des Auftrag-
gebers. 

2. Soweit die Voraussetzungen gem. § 38 der Zi-
vilprozeßordnung (ZPO) vorliegen, ist ausschließli-
cher Gerichtsstand Bayreuth. 

 
§ 11  Werkvertragsrecht 

Die Bestimmungen über den Werkvertrag (§§ 631 ff. 
BGB) finden ergänzend Anwendung. 
 
 
§ 12  Schriftform 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedür-
fen der Schriftform. 


